
Werkstatt-/Reifenpartner-Reparaturlimit: 200,00 € Standard � 350,00 € � 700,00 € �
Internes Reparaturlimit*: €

Hinweis zu den mit * gekennzeichneten Positionen

* Geltungsbereich: International gilt die Tank- & Service-Card nur für das Tankstellennetz, zur Abrechnung der Tunnel- und Mautgebühren und zur Inanspruchnahme der Mehrwertsteuer-Rückerstattung.

* internes Reparaturlimit: Von Ihnen definierter Betrag, bei Überschreitung kontaktiert Aral Ihren Ansprechpartner zwecks Reparaturfreigabe.

* PIN-Code: An dieser Stelle wählen Sie bitte, ob Ihre Karten mit einem von Ihnen vorgegebenen PIN-Code für die gesamte Flotte oder pro Karte ausgestattet werden sollen.
Bitte beachten Sie: Bei einem Firmen-PIN oder einem Wunsch-PIN erfolgt keine schriftliche Benachrichtigung durch Aral. Bei Wunsch-PIN pro Karte diesen bitte gesondert mitteilen.

* Leistungsstufe: Standard: Stufe 64, da Abdeckung sämtlicher fahrzeugbezogener Kosten. Abweichungen bitte gesondert mitteilen.

* Extranet-Anmeldung: Unsere kostenfreien und gebührenpflichtigen Services finden Sie unter www.aral-fleet-management.de.

Firmenbezeichnung für Kartenbeschriftung (Ä = AE; Ö = OE; Ü = UE; ß = SS)

Aral Aktiengesellschaft

Aral Fleet Management/Kundenantrag Blatt 1
Aral Aktiengesellschaft, Aral Fleet Management, Wittener Straße 45, 44789 Bochum, Fon: +49 (0) 180 - 1 11 62 63, Fax: +49 (0) 234 - 3 15 - 39 80

Geltungsbereich*: national � international � PIN-Code *:
Firmen-PIN (gesamte Flotte) �
Wunsch-PIN (pro Karte) �
Leistungsstufe* 6 4 Standard
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Abwicklung GEZ-Gebühren: � ja � nein Teilnehmer-Nr.: ab

Handelsregister HR Registergericht

Ist Ihr Unternehmen bereits Kunde im Aral oder BP Konzern? � nein � ja bei

Besteht eine Konzernzugehörigkeit /Rahmenvertrag? � nein � ja zu

Firma (Zeile 1)

Firma (Zeile 2)

Straße

PLZ Ort

Ansprechpartner
� Herr � Frau Nachname Vorname

Fon Fax

Mobil E-Mail

Extranet-Anmeldung* (kostenfrei) � ja � nein
E-Commerce-Ansprechpartner (=Kennwort-Empfänger, bei abweichendem Ansprechpartner zu oben)

� Herr � Frau Nachname Vorname

E-Mail (wichtig für Zugangsdaten)

Kunden-Nr. LS Gebiet

ID

7 0 0 6 9 4Herausgeber-Nr.

(wird von Aral ausgefüllt) Shortname

Rechnung in Papierform obligatorisch
Zusätzlich Abrechnungsdaten im ASCII-Format möglich per: � Download aus dem Aral Card Extranet (Extranet-Anmeldung erforderlich)

� E-Mail-Datei an:



Die Aral Aktiengesellschaft, Aral Fleet Management – nachfolgend Aral genannt —, bietet neben einer Tank- & Service-Card Dienstleistungen bei der Beschaffung
und Verwaltung von Fahrzeugparks an.

Kunde wünscht derartige Leistungen von Aral in Anspruch zu nehmen.

Hierzu vereinbaren die Parteien:

§ 1 Dienstleistungsmodule

1. Die Dienstleistungen im Rahmen des Aral Fleet Managements werden von Aral als zusätzliche Dienstleistung zur Vereinbarung der Aral Card mit der
Kennzeichnung ROUTEX angeboten, die Voraussetzung für die Vereinbarung dieser zusätzlichen Dienstleistung ist.

2. Folgende Dienstleistungen durch Aral werden vereinbart:

Aral Aktiengesellschaft

Aral Fleet Management/Kundenantrag Blatt 2

Dienstleistungsvereinbarung

29
19

.4
a

12
.0

6
O

nl
in

e
Bl

at
t

1
=

Ar
al

Ak
tie

ng
es

el
ls

ch
af

t,
Ar

al
Fl

ee
t

M
an

ag
em

en
t

D
ur

ch
sc

hl
ag

1
=

Ar
al

Fl
ee

t
M

an
ag

em
en

t
Au

ße
nd

ie
ns

t
D

ur
ch

sc
hl

ag
2

=
Ku

nd
e

Die Basismodule sind Bestandteil jedes Vertrages. Alle darüber hinausgehenden Leistungen sind optional möglich.

Für die Nutzung des Aral Fuhrpark Interface SAP R/3 ist ein Abschluss eines separaten Softwareüberlassungsvertrages zwischen Aral und Kunde erforderlich.
Kunde bekommt ein Softwaretool gemäß aktueller technischer Dokumentation bereitgestellt.

Der jeweilige Leistungsumfang für Dienstleistungsmodule von Aral im Rahmen des Aral Fleet Management ergibt sich aus der „Leistungsbeschreibung zur
Dienstleistungsvereinbarung Aral Fleet Management“, Anlage 1. Aral ist berechtigt, diese Leistungsbeschreibung mit einer Ankündigungsfrist von drei Monaten
zum Monatsende an geänderte Verhältnisse anzupassen. Sollte Kunde mit einer derartigen Anpassung nicht einverstanden sein, ist er berechtigt, binnen vier
Wochen nach Erhalt der Ankündigung das geänderte Dienstleistungsmodul (§ 1; 2 Pkt. a-c) oder den Vertrag insgesamt zum Änderungstermin zu kündigen.

§ 2 Preise

Soweit nicht nach Fremdaufwand abgerechnet wird, werden für die von Aral zu erbringenden Dienstleistungen die Preise gem. Anlage 2 in Rechnung gestellt.
Die Preise gelten für das jeweils zum Aral Fleet Management angemeldete Fahrzeug.

Aral behält sich vor, die Preise im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen. Eine Anpassung ist jedoch frühestens nach einem Jahr nach
Vertragsabschluss möglich. Die Anpassung erfolgt durch schriftliche Mitteilung mindestens vier Wochen vor dem vorgesehenen Anpassungstermin. Die Mitteilung
ist bzw. wird Vertragsbestandteil dieses Vertrages.

§ 3 Laufzeit

Diese Dienstleistungsvereinbarung beginnt zum . Gemäß Ziffer 12 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Aral Card mit der
Kennzeichnung ROUTEX –nachfolgend Aral Card AGBs genannt– kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende schriftlich
gekündigt werden.

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (vgl. Ziffer 17 der Aral Card AGBs) bleibt unberührt.

a) Basismodule
Tank- & Service-Card �X

Kosten-Controlling �X
� Reparatur- & Reifenmanagement

� Zahlungs- & Belegabwicklung

� Auswertungen & Analysen

� nur Papierform �
� nur Download (PDF) aus dem Aral Card Extranet �
� Paket: Auswertungen & Analysen (PDF) und �
Abrechnungsdaten (ASCII) als Download �

� KostenstellenAnalyse (optional, sofern in Anlage 2 vereinbart) �

b) Zusatzmodule
Beschaffung & Verwertung

� Beschaffung �
� Verwertung �

Schadenmanagement & Versicherung

� nur Schadenmanagement �
� nur Versicherung �
� Paket: Schadenmanagement & Versicherung �

c) Erweiterungspakete zur Zahlungs- & Belegabwicklung

� Erweiterungspaket 1 �
(zyklisch wiederkehrende Belegerfassung ohne Zahlungsfunktion)

� Erweiterungspaket 2 �

�

Kunden-Nr. LS Gebiet

ID

7 0 0 6 9 4Herausgeber-Nr.

(wird von Aral ausgefüllt) Shortname



§ 4 Gewährleistung

Bei kaufrechtlichen Beziehungen im Rahmen der Inanspruchnahme der Tank- & Service-Card richtet sich die Haftung und Gewährleistung von Aral nach den
Aral Card AGBs.

Im Übrigen kommen zwischen Aral und dem Kunden im Rahmen der vereinbarten Dienstleistungsmodule keine kaufrechtlichen oder werkvertraglichen
Vertragsbeziehungen zustande. Aral haftet nur bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Dienstleistungspflichten, außerhalb solcher Pflichten auch für grobes
Verschulden von Erfüllungsgehilfen.

In diesen Fällen ist die Haftung auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens begrenzt.

Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten leitender Angestellter haftet Aral uneingeschränkt.

Soweit Aral im Rahmen der Dienstleistungen bei Beschaffung, Schadenmanagement, Versicherung oder Veräußerung von Fahrzeugen des Kunden bei Dritten
tätig wird, entstehen unmittelbare kauf- oder werkvertragliche Beziehungen ausschließlich zwischen dem Kunden und dem Dritten. Eventuelle Gewährleistungs-
und/oder Schadenersatzansprüche wegen Verletzung dieser Verträge bestehen ausschließlich gegen den Dritten. Aral unterstützt den Kunden bei der
Geltendmachung und Durchsetzung derartiger Ansprüche.

§ 5 Ansprechpartner

Kunde benennt hiermit als Ansprechpartner für Aral. Der Ansprechpartner ist bevollmächtigt, sämtliche Erklärungen
gegenüber Aral abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vollmacht gilt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde Aral diese Vollmacht schriftlich widerruft und
einen anderen Ansprechpartner benennt.

Der Ansprechpartner soll sich bei der Korrespondenz durch namentliche Kennzeichnung und Firmenstempel bzw. ggf. durch Vorlage der zum Fahrzeug gehö-
renden Tank- & Service-Card kenntlich machen.

Die Kommunikation mit diesem/n Ansprechpartner/n erfolgt im Kostenrahmen der mit Kundem vereinbarten Dienstleistungsmodule. Rückfragen und sonstige
allgemeine Informationsanfragen anderer Mitarbeiter sind enthalten. Veränderungen bei Unterzeichnungsberechtigtem/n sind Aral umgehend mitzuteilen.
Für Fehler, die durch nicht erfolgte Meldungen eintreten, ist die Haftung durch Aral ausgeschlossen.

§ 6 Sonstiges

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages, der AGBs, richten sich nach Ziffer 17 der Aral Card AGBs.

Erfüllungsort für die Zahlung des Kunden ist gemäß Ziffer 19 der Aral Card AGBs Bochum. Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit der Kunde Vollkaufmann
ist, Bochum; im Übrigen gilt der gesetzliche Gerichtsstand (Ziffer 19 der Aral Card AGBs).

Gemäß Ziffer 20 der Aral Card AGBs gilt für diesen Vertrag ausschließlich deutsches Recht.
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Aral Aktiengesellschaft

Aral Fleet Management/Kundenantrag Blatt 3

Dienstleistungsvereinbarung

Wir wünschen eine Vereinbarung mit der Aral Aktiengesellschaft, Aral Fleet Management, Wittener Straße 45, 44789 Bochum und der International Card Centre
Limited, Sunbury on Thames. Uns ist bekannt, dass die Annahme dieses Antrages mit Übergabe der Tank- & Service-Cards zustande kommt. Wir bestätigen die
Richtigkeit der gemachten Angaben. Die anliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Aral Card mit der Kennzeichnung ROUTEX erkennen wir an. Wir
ermächtigen die Aral Aktiengesellschaft, Aral Fleet Management, bei unserer Bank und an anderen Stellen die für die Prüfung, Ausstellung und Verwendung der
Tank- & Serivce-Card notwendigen Auskünfte einzuholen. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Die Rechte nach dem Bundesdatenschutzgesetz bleiben
unberührt.

Antrag angenommen:
(wird von Aral ausgefüllt)

Bochum, den Sunbury on Thames, den
Datum Aral Datum International Card Centre Limited

, den
Ort Datum Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel des Kunden

Kunden-Nr. Gebiet

ID

7 0 0 6 9 4Herausgeber-Nr.

(wird von Aral ausgefüllt) Shortname



Aral Fleet Management
Anlage 3 zum Kundenantrag/Fahrzeugdaten

Aral Aktiengesellschaft
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Stempel oder Firma, Ort

Zur Einsteuerung der Fahrzeuge benötigt Aral Fleet Management folgende Daten pro Fahrzeug:
+ Fahrzeugschein, alternativ Fahrzeugbrief /Kopie
+ Bestellung Fahrzeug (Rechnung, Leasingvertrag)/Kopie

Bei Abweichungen zum Kundenantrag Blatt 1

Kfz-Kennzeichen Fahrername Kostenstelle Laufzeit
Monate

Laufleistung
km/Jahr

PIN-CodeGetriebeart GeltungsbereichWarenberechtigung

� national
� international

� Manuell
� Automatik

� Manuell
� Automatik

� Manuell
� Automatik

� Manuell
� Automatik

� Manuell
� Automatik

� Manuell
� Automatik

� national
� international

� national
� international

� national
� international

� national
� international

� national
� international

Dieses Formular dient als Kopiervorlage.
Kfz-Dienstleistungen

Kfz-ZubehörStufe 63

WagenpflegeStufe 62
Schmierstoffe/

KühlerfrostschutzStufe 61

Ottokraftstoffe

Dieselkraftstoff/
Europa-Service

Stufe 64

Stufe 65

Shop-Artikel

Wagenpflege Wagenpflege

Schmierstoffe/
Kühlerfrostschutz

Schmierstoffe/
Kühlerfrostschutz

Schmierstoffe/
Kühlerfrostschutz

Ottokraftstoffe Ottokraftstoffe Ottokraftstoffe Ottokraftstoffe

Dieselkraftstoff/
Europa-Service

Dieselkraftstoff/
Europa-Service

Dieselkraftstoff/
Europa-Service

Dieselkraftstoff/
Europa-Service

Dieselkraftstoff/
Europa-Service

Kfz-Dienstleistungen
Kfz-Zubehör

Stufe 60

Kunden-Nr. LS Gebiet ID Shortname7 0 0 6 9 4Herausgeber-Nr.

(wird von Aral ausgefüllt)



Aral Aktiengesellschaft

Abbuchungsauftrag für Lastschriften

Kunden-Nr. Gebiet

Anschrift des Kreditinstitutes:

Hiermit bitte(n) ich (wir) Sie widerruflich die von der Aral Aktiengesellschaft, Wittener Straße 45, 44789 Bochum für mich
(uns) bei Ihnen eingehenden Lastschriften zu Lasten meines (unseres) Kontos einzulösen. Wenn mein (unser) Konto die erfor-
derliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Verpflichtung die Lastschrift einzulösen. Auf eingehende Lastschriften werden
Teilzahlungen nicht erbracht.

Anschrift des Kontoinhabers

Firma (Zeile 1)

Firma (Zeile 2)

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Bankverbindung

Konto-Nr.

BLZ

Ort, Datum Name, Funktion Stempel/mit dem Geldinstitut vereinbarte Unterschrift
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Kreditinstitut

Straße

PLZ/Ort

7Herausgeber-Nr.

Neuauftrag

Änderung

Löschung

Korrespondenzadresse:

Aral Aktiengesellschaft
Aral Card Service – AFM

44776 Bochum
Service-Rufnummer: +49 (0) 180 -11162 63

(wird von Aral ausgefüllt)
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Aral Fleet Management

Anlage 4 zum Kundenantrag/Mietfahrzeuge

Stempel oder Firma, Ort

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel29
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Bitte teilen Sie uns die gewünschte Mietwagenkategorie mit:

Kategorie Fahrzeugtyp, z.B.:
A VW Lupo, Seat Arosa
B Opel Corsa, Ford Ka
C VW Polo, Seat Ibiza
D Peugeot 206, Fiat Punto
E Seat Leon, Ford Focus
F VW Golf
G Audi A3, MB A-Klasse, Ford Mondeo
H VW Passat, Audi A4
I BMW 318i
J MB C 220
K BMW 523i
L MB E 240
M Audi A8, MB S 320, BMW 740
N VW Caravelle, Fiat Ducato
O Chrysler Voyager, MB Vito
P VW Sharan, Seat Alhambra
Q VW Golf Variant, Ford Focus Turnier
R Opel Vectra Caravan, Ford Mondeo Turnier
S VW Passat Variant, Audi A4 Avant
T MB C 180 T, Volvo V 70
U Audi A6 Avant
V MB E 240 T

Gewünschte Kategorie:

Kunden-Nr. LS Gebiet

ID

7 0 0 6 9 4Herausgeber-Nr.

(wird von Aral ausgefüllt)

Aral Aktiengesellschaft

Shortname



Versicherung

Versicherungs-Nr.

Straße/Hausnummer

PLZ Ort

Ansprechpartner
� Herr � Frau Nachname Vorname

E-Mail

Fon Vorwahl Zentrale

Nebenstelle Fax

Vers.-Umfang: Vollkasko (Selbstbet.) € Teilkasko (Selbstbet.) €

Gelten für die Fahrzeuge unterschiedliche Versicherungsbedingungen, teilen Sie uns diese gesondert mit. Melden Sie uns bitte ebenfalls, wenn Sie Ver-
sicherungsnehmer von Insassen- und Unfallversicherungen sind.

Hinweis: Ein Schaden ist per Definition jedes unmittelbar von außen mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis auf das Fahrzeug. Hierzu zählt der Unfallschaden
genauso wie der Bagatellschaden. Bei Bedarf erhält der Fahrer telefonische Hilfe zum weiteren Verhalten und Vorgehen, ggf. wird von der Aral Aktiengesellschaft, Aral
Fleet Management, ein Abschleppwagen oder ein Ersatzfahrzeug organisiert. Es ist erforderlich, dass die Aral Aktiengesellschaft, Aral Fleet Management, vom Fahrer
mittels Kfz-Schadenmel-dung/Unfallbericht innerhalb von 3 Tagen aus abwicklungstechnischen Gründen in jedem Fall vor Reparaturbeginn – schriftlich oder per Fax
informiert wird. Schäden können bundesweit bargeldlos durch Vorlage der Tank- & Service-Card in den Werkstätten abgewickelt werden.
Hausadresse: Aral Aktiengesellschaft, Aral Fleet Management, Abt. Werkstattbetreuung, Postfach 100142, 44701 Bochum, Fax: +49 (0) 234 - 315 - 20 25.

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel29
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Aral Fleet Management

Schadenmanagement

Stempel oder Firma, OrtAral Aktiengesellschaft

Rechtschutz � ja � nein Selbstbeteiligung €

Rechtschutzversicherung
(falls abweichend von oben)

Versicherungs-Nr.

Straße/Hausnummer

PLZ Ort

Ansprechpartner
� Herr � Frau Nachname Vorname

E-Mail

Fon Vorwahl Zentrale

Kunden-Nr. LS Gebiet

ID

7 0 0 6 9 4Herausgeber-Nr.

(wird von Aral ausgefüllt) Shortname



Aral Aktiengesellschaft

Aral Fleet Management
Schadenmanagement/Vollmacht

Vollmacht

Hiermit beauftragt die („Auftraggeber“), die
Aral Aktiengesellschaft, Aral Fleet Management, Wittener Straße 45, 44789 Bochum („Auftragnehmer“), die
gesamte Schadenabwicklung aus Verkehrsunfällen mit den auf sie zugelassenen Fahrzeugen, vorzunehmen.

Der Auftraggeber bevollmächtigt deshalb den Auftragnehmer, die zur Schadenabwicklung erforderlichen
Erklärungen gegenüber anderen Unfallbeteiligten bzw. deren Versicherungen abzugeben und ggf. Entschädi-
gungsleistungen in Empfang zu nehmen.

Die Schadenabwicklung beinhaltet keine Rechtsberatung oder Rechtsbetreuung durch den Bevollmächtigten. Die
Vollmacht erstreckt sich deshalb auf die Beauftragung eines Rechtsanwaltes.

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift /Stempel
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Stempel oder Firma, Ort

Korrespondenzadresse:

Aral Aktiengesellschaft
Aral Fleet Management
Wittener Straße 45
44789 Bochum



29
38

.4
12

.0
6

Aral Aktiengesellschaft

Anlage zum Kundenantrag Aral Card

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Aral Card mit der Kennzeichnung ROUTEX (AGB)

1. Vertragsparteien/Antrag/AGB
a) Die Aral Aktiengesellschaft, Wittener Straße 45 in 44789 Bochum

(nachfolgend „Aral“ genannt), und die International Card Centre Limi-
ted, Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, United
Kingdom (nachfolgend „ICC“ genannt, Aral und ICC nachfolgend „Aus-
steller“ genannt, beides Konzerngesellschaften der BP plc, London),
sind über die internationale BP-Gruppe mit anderen Mineralölunter-
nehmen, die Tankstellen betreiben, dem ROUTEX-Verbund angeschlos-
sen. Ziel dieses Verbundes ist es, den Kartenkunden der
angeschlossenen Gesellschaften gegen Vorlage einer Tankkarte in wei-
ten Teilen Europas die Lieferung von bestimmten Waren (z. B. Kraft-
und Schmierstoffe, Shopwaren) und die Entgegennahme von be-
stimmten Leistungen (z. B. Straßenbenutzungsgebühren, LKW-Pan-
nennotdienste), nachstehend insgesamt „Leistungen“ genannt,
insbesondere an Tankstellen der ROUTEX-Partner (Agip, BP, OMV, Sta-
toil) und Service-Stationen sowie Leistungen sonstiger Partner inner-
halb und außerhalb des ROUTEX-Verbunds (nachfolgend insgesamt
„Vertragspartner“, die einzelne leistungserbringende Stelle auch „Ak-
zeptanzstelle“ genannt) zu ermöglichen. Hierzu gibt Aral eine Tank-
karte mit der Kennzeichnung ROUTEX (nachfolgend „Aral Card“
genannt) heraus, mit der solche Lieferungen und Leistungen abgeru-
fen werden können.

b) Mit Übermittlung seines Antrags auf Nutzung der Aral Card erkennt der
Antragssteller (nachfolgend „Kartenkunde“ genannt) die ausschließli-
che Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Abwei-
chende Bedingungen werden für die Aussteller nur insoweit
verbindlich, als die Aussteller sie im Einzelfall schriftlich anerkennen.

c) Vertragspartei für Leistungen im Rahmen dieses Vertrages an Aral
und BP Tankstellen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist Aral,
wo immer dies rechtlich zulässig und nach den Vereinbarungen zwi-
schen Aral und ihren Vertragspartnern möglich (z. B. im Agenturge-
schäft bei dem Verkauf von Kraft- und Schmierstoffen) ist. Sofern der
Kartenkunde Leistungen der ROUTEX-Partner oder einer Gesellschaft
der BP-Gruppe im Ausland in Anspruch nimmt, ist ICC Vertragspartei.
Ansonsten erbringen die Akzeptanzstellen die Leistungen (z. B. Shop-
waren und Wagenwäschen) im eigenen Namen und auf eigene Rech-
nung sowie zu deren Bedingungen.

d) Die Aussteller übersenden nach Annahme des entsprechenden An-
trags die je nach Wunsch des Kartenkunden personen- oder fahrzeug-
bezogene Aral Card an die im Antrag angegebene Anschrift. Die Aral
Card bleibt Eigentum der Aussteller. Sie ist nicht übertragbar und darf
nur durch den oder die vom Kartenkunden vorgesehenen Nutzer
(nachfolgend „Karteninhaber“ genannt) personen- oder fahrzeugbezo-
gen verwendet werden

e) Anlässlich der Übersendung der Aral Card werden die Aussteller dem
Kartenkunden die persönliche Geheimzahl der jeweiligen Aral Card
(nachfolgend „PIN“ genannt) mit separatem Schreiben bekannt geben,
sofern es sich nicht um einen Firmen- oder Wunsch-PIN handelt. Bei
der Übersendung von Ersatz- bzw. Folgekarten erfolgt keine geson-
derte Mitteilung.

2. Leistungsumfang/Preise
a) Die Aral Card berechtigt den Kartenkunden, entsprechend der vertrag-

lichen Vereinbarung bei den Akzeptanzstellen im In- und/ oder Ausland
Leistungen in Anspruch zu nehmen. Eine jeweils aktuelle Liste dieser
Leistungen kann im Internet unter www.aral-business.de eingesehen
oder bei Aral angefordert werden. Der jeweilige Karteninhaber gilt für
die beantragten und entsprechend auf der Aral Card als Zahlangabe
vermerkten Leistungsstufen als vom Kartenkunden bevollmächtigt und
berechtigt, Leistungen in Anspruch zu nehmen; bei fahrzeugbezoge-
nen Karten jedoch nur für das auf der Aral Card vermerkte Fahrzeug.
Leistungen erfolgen ausschließlich zu den am Verkaufstag geltenden
Preisen der jeweiligen Akzeptanzstelle.

b) Ein Leistungszwang der Aussteller oder ihrer Vertragspartner sowie
der einzelnen Akzeptanzstellen besteht nicht. Insbesondere können
auch keine Ansprüche bei Auftreten von Versorgungsschwierigkeiten
und/oder bei Änderung des Netzes der Vertragspartner geltend ge-
macht werden. Die Aussteller sind berechtigt, den Leistungsumfang
unter diesem Vertrag einschließlich der angebotenen Zusatzleistungen
jederzeit gemäß § 315 BGB zu ändern oder zu ergänzen, ohne dass
es einer gesonderten schriftlichen Mitteilung an den Kartenkunden im
Einzelfall bedarf.

c) Die Aussteller behalten sich weiter das Recht vor, jederzeit und ohne
Angabe von Gründen eine Leistung abzulehnen bzw. durch die Ver-
tragspartner ablehnen zu lassen, wenn diese – einzeln oder im Zusam-
menhang mit vorerbrachten und noch nicht abgerechneten Leistungen
– ein vereinbartes Limit oder einen Umfang übersteigt, der bei bestim-
mungsgemäßer Nutzung der Aral Card auf Basis dieser AGB regelmä-
ßig erreicht werden kann.

d) Für die von den Ausstellern erbrachten Leistungen berechnen diese
dem Kartenkunden ggf. ein angemessenes Entgelt gem. § 315 BGB im
Sinne einer Servicegebühr. Die Höhe dieser Gebühren ergeben sich
aus der jeweils aktuellen Preisliste, die im Internet unter www.aral-
business.de eingesehen oder bei Aral angefordert werden kann.

3. Aral Card Extranet
a) Die Aussteller bieten dem Kartenkunden auf Wunsch einen online-Zu-

gang zu seinen Analyse- und/ oder Abrechnungsdaten sowie zur Ver-
waltung weiterer Daten über einen geschützten Bereich im Internet,
dem Aral Card Extranet (nachfolgend „Extranet“ genannt). Im Extranet
stehen dem Kartenkunden neben dem Kartemanagement verschie-
dene Funktionen zur Verfügung. Die Funktionen des Kartenmanage-
ment, die eine Transaktion durch den Kartenkunden auslösen (z. B.
Bestellung von Aral Cards, Kartenlöschungen und -sperrungen usw.),
sind zusätzlich durch einen E-PIN geschützt. Der für den Zugang zum
Extranet notwendige Nutzername und das Kennwort und der zum
Durchführen von Extranet basierenden Transaktionen notwendige E-
PIN werden automatisch generiert und durch einen PIN-Brief dem
Kartenkunden zur Verfügung gestellt. Neben kostenlosen Extranet-
Dienstleistungen existieren weitere gebührenpflichtige Services, die
nach gesonderter Bestellung genutzt werden können.

b) Der Nutzung des Extranet liegen die der Webseite www.aral-
business.de zu entnehmende „Nutzungsbedindungen für das Aral
Card Extranet“ zugrunde, die auch Bestandteil dieser AGB sind.

c) Mit Beendigung des Aral Card Vertrages endet zugleich das Recht zur
Nutzung des Extranet.

4. Legitimation des Karteninhabers bei Nutzung der Aral Card
Der Kartenkunde verpflichtet sich, bei der jeweiligen Akzeptanzstelle un-
aufgefordert und vor der Inanspruchnahme von Leistungen die Aral Card
zu präsentieren. Die Akzeptanzstellen und ihr Personal sind nicht weiter
verpflichtet, die Berechtigung desjenigen, der eine Aral Card vorlegt, wei-
ter zu prüfen, wenn diese Person sich insbesondere (i) durch die Eingabe
der korrekten PIN oder (ii) durch eine mit der auf der Rückseite der Aral
Card geleisteten Unterschrift übereinstimmende Unterschrift oder (iii)
durch Vorzeigen des Kfz-Scheines für das auf der Vorderseite der Aral
Card aufgeprägte amtliche Kennzeichen legitimiert hat. Leistungen gelten
als erbracht und durch den Karteninhaber namens und in Auftrag des
Kartenkunden anerkannt, auch in Höhe des ausgewiesenen Betrages,
wenn mindestens eine der unter (i) bis (iii) aufgeführten Bedingungen er-
füllt ist.

5. Sorgfaltspflichten des Kartenkunden und des Karteninhabers
Der Kartenkunde und der Karteninhaber werden die Aral Card mit beson-
derer Sorgfalt aufbewahren und verwenden, um zu verhindern, dass sie
abhanden kommt und/oder missbräuchlich genutzt wird. Insbesondere
gilt:



a) Unterschrift: Der Kartenkunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die
als Karteninhaber vorgesehene Person unverzüglich die Aral Card an
der dafür vorgesehenen Stelle unterzeichnet. Bei fahrzeugbezogenen
Aral Card muss das Unterschriftsfeld mit dem polizeilichen Kennzei-
chen des betreffenden Fahrzeugs ausgefüllt werden.

b) Geheimhaltung der PIN, der E-PIN und des Kennworts: Der Karten-
kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass nur die vom Karteninhaber
vorgesehene Person Kenntnis von der PIN und dem Kennwort erlangt.
Die PIN darf insbesondere nicht auf der Aral Card vermerkt oder in an-
derer Weise zusammen mit der Aral Card aufbewahrt werden. Dem
Kartenkunden ist bekannt, dass jeder, der im Besitz der Aral Card ist
und die PIN bzw. – was die Nutzung des Extranet anbelangt - E-PIN
nebst Kennwort kennt, Leistungen der Vertragspartner zu Lasten des
Kartenkunden in Anspruch nehmen kann (siehe Ziffer 4 Satz 2 lit. i).
Bei dreifacher falscher PIN-Eingabe ist eine Inanspruchnahme einer
Leistung aus Sicherheitsgründen vorübergehend ausgeschlossen.

c) Verwendung der Karte: Der Kartenkunde hat dafür Sorge zu tragen,
dass der Karteninhaber bei Verwendung der Aral Card alle notwendi-
gen und zumutbaren Vorkehrungen trifft, um ein Ausspähen der PIN
durch Unbefugte zu verhindern.

d) Kartenverlust/Diebstahl/missbräuchliche Nutzung/Ausspähen: Der
Kartenkunde verpflichtet sich, jeden Diebstahl, Verlust oder sonstiges
Abhandenkommen der Aral Card unverzüglich den Ausstellern be-
kannt zu geben und die Sperrung der Aral Card zu veranlassen. Die
Anzeige hat über das Extranet zu erfolgen. Sollte dies nicht möglich
sein, hat die Anzeige schriftlich per Fax an: Aral Aktiengesellschaft,
Aral Card Service, 44776 Bochum, Fax: +49 (0) 234 - 315 – 2774 zu
erfolgen. Die vorstehenden Verpflichtungen gelten entsprechend, wenn
Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Verwendung der Aral Card
oder Anlass zu der Annahme besteht, dass Unbefugte, z.B. durch Aus-
spähen der PIN, Kenntnis von der PIN erlangt haben. Wird die Aral
Card gestohlen oder missbräuchlich verwendet, hat der Kartenkunde
unverzüglich Anzeige bei der Polizei zu erstatten, eine Kopie der An-
zeige an Aral weiterzuleiten und Aral über den Fortgang des Verfah-
rens zu informieren. Unter missbräuchlicher Nutzung im vorstehenden
Sinne sind auch solche Transaktionen zu verstehen, die mit einer ge-
fälschten Aral Card vorgenommen werden.

e) Löschung/Entwertung/Unbrauchbarmachung: Vom Kartenkunden
zur Löschung gemeldete Aral Cards, nach Verlust wieder gefundene
oder anderweitig zu entwertende Aral Cards sind durch Einschneiden
des Magnetstreifen unbrauchbar zu machen und an die o. a. Adresse
zu senden. Sie dürfen nach der Löschmeldung nicht mehr eingesetzt
werden. Im Falle der Nichtrücksendung erfolgt keine gesonderte Sper-
rung. Die Aussteller gehen in diesem Fall von einer endgültigen Ver-
nichtung der unbrauchbar gemachten Aral Card durch den
Kartenkunden aus. Für den Fall, dass die Aussteller eine Ersatz-Aral
Card auszustellen haben, wird dem Kartenkunden hierfür ein Betrag
berechnet, der sich aus der jeweils gültigen Preisliste ergibt.

6. Abrechnung/Abbuchungsverfahren
a) Mit der Unterzeichnung des Belastungsbeleges oder Eingabe der PIN

durch den Karteninhaber ermächtigt der Kartenkunde die Aussteller
unwiderruflich, ihre Forderungen im eigenen Namen, die des jeweili-
gen Vertragspartners oder der Akzeptanzstelle in deren Namen einzu-
ziehen oder die Forderung zu erwerben und im eigenen Namen
einzuziehen und dabei jeweils etwa entstandene Leistungsentgelte
oder Kosten in Rechnung zu stellen.

b) Bei der Begleichung von Gebühren, die nach dem Gesetz über die Er-
hebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Straßen auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit schweren Nutzfahrzeugen
erhoben werden oder gleich oder ähnlich gearteten Gebühren im eu-
ropäischen Ausland (LKW-Straßen- und/ oder LKW-Autobahnmaut,
nachfolgend „Maut“ genannt), beauftragt der Kartenkunde die Ausstel-
ler, in seinem Namen und für seine Rechnung die von ihm geschulde-
ten Gebühren an die Betreiber der Maut abzuführen. Die Ansprüche
auf Vorschuss und Aufwendungsersatz gegen den Kartenkunden wer-
den die Aussteller vom Betreiber der Maut erwerben und dem Karten-
kunden in Form der Abrechnung weiterbelasten. Die Aussteller
übernehmen keine Haftung für schuldhaftes Verhalten des Betreibers
der Maut, insbesondere für Fehler bei der Datenübermittlung. Fehler-
hafte Datenübermittlung durch den Betreiber der Maut entbindet den
Kartenkunden nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber
den Ausstellern. Der Kartenkunde ermächtigt die Aussteller, Daten und
Informationen im Rahmen des Mautservice an die Betreiberfirma der
Maut und weiteren bei der Mautabrechnung involvierten Parteien wei-
terzuleiten, Daten und Informationen zu erhalten und zu verwerten.

Die Aussteller behalten sich im Hinblick auf die Abrechnung der Maut
vor, die Zusage zur Abrechnung der Maut zurückzuziehen. Dies ge-
schieht insbesondere dann, wenn der Kartenkunde seinen vertragli-
chen Verpflichtungen nicht nachkommt.

c) Sämtliche Forderungen werden dem Kartenkunden in den vereinbar-
ten Zeitabständen in Rechnung gestellt und sind sofort fällig. Der Kar-
tenkunde vereinbart mit den Ausstellern das Abbuchungs-
auftragsverfahren und erteilt seiner Bank mittels des hierfür vorgese-
henen Aral Card Formulars den Auftrag, bei Fälligkeit die von den Aus-
stellern vorgelegten Lastschriften einzulösen. Gegenüber den
Zahlungsansprüchen ist eine Aufrechnung oder Geltendmachung von
Pfand- und Zurückbehaltungsrechten ausgeschlossen, soweit Gegen-
forderungen nicht unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

d) Die Rechnung der Aussteller gilt als anerkannt, sofern ihr nicht binnen
4 Wochen nach Rechnungsstellung schriftlich widersprochen wird,
dies jedoch entbindet ausdrücklich nicht von der Zahlungsverpflich-
tung. Die Rechnung ist in Euro auszugleichen. Belastungen in anderen
Währungen als Euro werden in Euro umgerechnet, zzgl. 1% Umrech-
nungsgebühr. Die Umrechnung erfolgt an dem Tag, an dem die Trans-
aktion in der Verrechnungszentrale ankommt, zu dem von der London
Financial Times veröffentlichten Tagesschlussmittelkurs (London Fi-
nancial Times Closing mid-point) von der entsprechenden Landeswäh-
rung in Euro, soweit nicht die Aussteller nach billigem Ermessen
gemäß § 315 BGB andere Währungen (z.B. US-Dollar oder Euro) als
Transaktionswährungen assoziieren. Die Aussteller behalten sich Än-
derungen des obigen Verfahrens vor, wenn diese technisch bedingt
sind.

7. Sicherheiten/Eigentumsvorbehalt/Ausschluss
a) Die Aussteller sind berechtigt, vom Kartenkunden angemessene Si-

cherheiten zu verlangen und/oder Abschlagszahlungen zu fordern. Als
Sicherheit ist nach Wahl des Kartenkunden oder nach billigem Ermes-
sen der Aral gemäß § 315 BGB entweder eine selbstschuldnerische
Bürgschaft eines inländischen Kreditinstituts oder eine durch Aral be-
stimmte Barkaution beizubringen. Dies gilt auch bei einer Änderung
der wirtschaftlichen und/oder rechtlichen Verhältnisse des Kartenkun-
den, insbesondere bei Änderung der Rechtsform des Kartenkunden
oder einer Bonitätsveränderung.

b) Die Aussteller behalten sich das Eigentum an den von ihnen gelieferten
Waren bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises und der übrigen
Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Soweit Waren im
Namen von Vertragspartnern oder unmittelbar durch Vertragspartner
geliefert werden, wirkt der Eigentumsvorbehalt zu Gunsten des jewei-
ligen Vertragspartners. Im Falle der Nichtzahlung einzelner Forderun-
gen aus diesem Vertrag oder bei einem dem Kartenkunden schriftlich
bekannt gegebenen Ausschluss von der Belieferung werden sämtliche
Forderungen sofort fällig.

8. Reklamationen/Mängelhaftung
Mängel der erbrachten Leistungen, die bei ordnungsgemäßer Mängel-
untersuchung erkennbar sind (offenkundige Mängel), sind unverzüglich,
spätestens aber innerhalb von 24 Stunden, nicht offenkundige Mängel in-
nerhalb einer Woche nach Entdeckung zu reklamieren. Soweit Leistungen
im Namen der Aussteller erbracht worden sind (Ziffer 1 c), hat die Män-
gelrüge gegenüber den Ausstellern zu erfolgen bei gleichzeitiger Infor-
mation der jeweiligen Akzeptanzstelle. Bei Leistungen der Vertragspartner
oder der jeweiligen Akzeptanzstelle (Ziffer 1 c) sind die Reklamationen
ausschließlich bei der Akzeptanzstelle oder unmittelbar bei dem jeweiligen
Vertragspartner geltend zu machen. Die Aussteller haften insoweit nicht
für die Leistungen der Vertragspartner und ihrer Akzeptanzstellen. Män-
gelrügen begründen kein Zurückbehaltungsrecht und berühren die Ver-
pflichtung zum Ausgleich der Abrechnung nicht, soweit nicht bei Fälligkeit
der Abrechnung etwaige Mängel unbestritten oder gegenüber dem jewei-
ligen Aussteller rechtskräftig festgestellt sind.

9. Haftung der Aussteller
Die Aussteller haften – insbesondere bei im Ausland von ihnen erbrachten
Leistungen oder gelieferten Waren – nicht für die Möglichkeit, die Umsatz-
steuer oder ähnliche Steuern zurückzuerhalten oder als Vorsteuer abset-
zen zu können. Die Haftung der Aussteller ist außer in Fällen der (i)
schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
(ii) der schuldhaften Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und (iii)
des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit eines gesetzlichen Vertreters
oder eines Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen. Im Falle von (iii) ist auch
die Haftung für grobe Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen ausge-
schlossen. Unter denselben Voraussetzungen ist die eigene Haftung der



gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Mitarbeiter der Aussteller
und der Vertragspartner gegenüber dem Kartenkunden ausgeschlossen.
Als Erfüllungsgehilfen im Sinne dieser Bestimmungen gelten auch die je-
weiligen Betreiber und Mitarbeiter der jeweiligen Akzeptanzstellen; soweit
es sich nicht um leitende Mitarbeiter der jeweiligen Akzeptanzstellen han-
delt, gelten diese als einfache Erfüllungsgehilfen. Der Umfang der Haftung
der Aussteller, ihrer Vertragspartner und Akzeptanzstellen ist auf den ver-
tragstypischen Schaden begrenzt.

10. Haftung bei missbräuchlicher oder unbefugter Verwendung
Im Falle eines Diebstahls, Verlusts oder sonstigem Abhandenkommens
sowie im Falle der missbräuchlichen Verwendung einer Aral Card, ist der
Kartenkunde verpflichtet, Aral unverzüglich gem. Ziffer 5 d) zu informie-
ren. Die Aussteller übernehmen die Haftung für alle Schäden, die aus
einer unbefugten oder missbräuchlichen Verwendung der Aral Card nach
Ablauf einer Bearbeitungszeit von 24 Stunden ab Eingang der Sperrmel-
dung bei Aral entstehen, es sei denn, ein schuldhaftes Verhalten des Kar-
teninhabers oder -kunden hat zur Entstehung des Schadens beigetragen.
In diesem Fall bestimmt sich die Schadensverteilung nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens gemäß § 254 BGB. Bei grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz des Karteninhabers oder -kunden sind Schäden in voller
Höhe vom Kartenkunden zu tragen. Eine grobe Fahrlässigkeit liegt insbe-
sondere bei einer Verletzung der Verpflichtungen aus Ziffer 5 durch den
Kartenkunden oder den Karteninhaber vor. Die Rechte der Aussteller ge-
genüber demjenigen, der die Aral Card unbefugt oder missbräuchlich
verwendet, bleiben unberührt.

11. Meldepflichten
Der Kartenkunde ist verpflichtet, Veränderungen seiner wirtschaftlichen
und rechtlichen Verhältnisse, insbesondere Änderungen der Rechtsform
seines Unternehmens und Veränderungen des Firmensitzes, Änderungen
seiner Bankverbindung oder des amtlichen Kennzeichens des auf der
Aral Card genannten Fahrzeugs unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Per-
sonenbezogene Aral Cards sind bei Wegfall der Nutzungsberechtigung
des Karteninhabers unverzüglich von diesem einzufordern und entwertet
an Aral zurückzusenden, gleiches gilt für fahrzeugbezogene Aral Cards
bei Stilllegung oder Verkauf des Fahrzeugs.

12. Vertragslaufzeit/Kündigung
Die Aral Card ist während des Bestehens des Vertragsverhältnisses bis
zum letzten Tag des auf ihr eingeprägten Verfallmonats gültig. Erneue-
rungskarten (Folgekarten) werden ohne Aufforderung übersandt, es sei
denn, der Kartenkunde oder die Aussteller kündigen schriftlich das Ver-
tragsverhältnis. Das Vertragsverhältnis kann mit einer Frist von 1 Monat
zum Monatsende schriftlich gekündigt werden. Eine Kündigung aus wich-
tigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ist jederzeit zulässig.
Als wichtiger Grund, der die Aussteller zur Kündigung berechtigt, gelten
insbesondere Missbrauch, Rücklastschrift, Zahlungsverzug, Eintritt von
Zahlungsschwierigkeiten (drohender Vermögensverfall), nicht erbrachte
Sicherheiten sowie grobe Verstöße gegen die den Kartenkunden unter
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen treffenden Verpflichtungen.
Kündigen die Aussteller, verliert die Aral Card mit Beendigung des Ver-
trages ihre Gültigkeit. Der Kartenkunde ist verpflichtet, die ausgegebenen
Karten unaufgefordert und unverzüglich nach Vertragsbeendigung an
die von Aral bezeichnete Stelle zurückzusenden. Im Falle einer außeror-
dentlichen Kündigung ist er zur sofortigen Rückgabe sämtlicher Karten
verpflichtet. Die Aussteller sind weiterhin berechtigt, im Falle einer außer-
ordentlichen Kündigung die betroffenen Karten unmittelbar zu sperren.
Sofern vom Kartenkunden eine Sicherheit gestellt wurde, wird diese frü-
hestens 2 Monate nach Kartenrückgabe unaufgefordert freigegeben, so-
fern keine offenen Posten mehr bestehen. Eine Barkaution wird in diesem
Fall an die bei den Ausstellern hinterlegte Bankverbindung überwiesen,
bzw. eine Bürgschaft an die ausstellende Bank zurückgegeben.

13. Sperrlisten
Die Aussteller sind berechtigt, eine Aral Card, die bei der von den Ausstel-
lern benannten Stelle als gesperrt gemeldet wurde, den Akzeptanzstellen
in Sperrlisten bekannt zu geben. Die Akzeptanzstellen sind berechtigt,
eine ungültige oder gesperrte Aral Card einzuziehen. Für Vermögens-
schäden, die durch fehlerhafte Angaben in den Sperrlisten entstehen,
haften die Aussteller nur bei grober Fahrlässigkeit.

14. Nutzungsuntersagung
Dem Kartenkunden und den Karteninhabern ist die weitere Nutzung der
Aral Card untersagt, wenn (i) über das Vermögen des Kartenkunden die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wird oder der Karten-

kunde verpflichtet ist, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das ei-
gene Vermögen zu beantragen; (ii) der Kartenkunde zur Abgabe der ei-
desstattlichen Versicherung über seine Vermögensverhältnisse
verpflichtet ist; (iii) das Vertragsverhältnis zwischen Kartenkunde und den
Ausstellern seine Beendigung gefunden hat; oder (iv) der Kartenkunde er-
kennen kann, dass die Rechnungen bei Fälligkeit nicht ausgeglichen wer-
den können. In diesen Fällen sind die Aussteller zur sofortigen Sperrung
sämtlicher Aral Cards des Kartenkunden berechtigt.

15. Vertragsübertragung
Die Aussteller sind berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Ver-
trag auf eine Konzerngesellschaft der BP plc. oder einen Dritten zu über-
tragen. Werden die Rechte und Pflichten auf einen Dritten übertragen, hat
der Kartenkunde das Recht, den Vertrag innerhalb einer Frist von 4 Wo-
chen nach schriftlicher Benachrichtigung über die Vertragsübertragung
mit Wirkung zum Zeitpunkt des Übertragung zu kündigen.

16. Datenschutz
a) Der Kartenkunde wird hiermit gem. § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG) darauf hingewiesen, dass die im Rahmen dieser Ver-
einbarung anfallenden Daten sowohl bei den einzelnen
Akzeptanzstellen als auch bei den Ausstellern und den Vertragspart-
nern, die am ROUTEX-Verbund teilnehmen, gespeichert werden.

b) Die Aussteller sind berechtigt gem. § 29 Abs. 2 BDSG Auskünfte bei
Kreditinstituten, Auskunfteien und Wirtschaftsinformationsdiensten ein-
zuholen. Unabhängig davon werden den Auskunfteien nach näherer
Maßgabe des BDSG auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen
Verhaltens gemeldet.

17. Änderungen und Ergänzungen
Die Aussteller informieren die Kartenkunden über Änderungen und Ergän-
zungen dieser Geschäftsbedingungen durch schriftliche Benachrichti-
gung. Die jeweils gültigen Geschäftsbedingungen stehen dem
Kartenkunden im Internet unter www.aral-business.de zur Verfügung
oder können bei Aral angefordert werden. Sie gelten vom Kartenkunden
als genehmigt, wenn nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach der
schriftlichen Benachrichtigung der Aussteller über die Änderungen und
Ergänzungen ein schriftlicher Widerspruch des Kartenkunden an die
in Ziffer 5 d genannte Adresse erfolgt. In der Mitteilung über die Ände-
rung oder Ergänzung werden die Aussteller auf die vorstehend beschrie-
bene Genehmigungswirkung hinweisen.

18. Unwirksamkeit
Sollten Teile dieser Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit und Durchfüh-
rung der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Anstelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine Regelung als
vereinbart, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt.

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Zahlungen des Kartenkunden ist Bochum. Aus-
schließlicher Gerichtsstand ist, soweit der Kartenkunde Vollkaufmann ist,
Bochum; im Übrigen gilt der gesetzliche Gerichtsstand.

20. Deutsches Recht
Für die Rechtsbeziehungen zwischen den Ausstellern und dem Karten-
kunden gilt ausschließlich deutsches Recht mit Ausnahme des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenverkauf vom 11. April 1980 sowie mit Ausnahme solcher Bestim-
mungen, die auf die Anwendbarkeit eines anderen als des deutschen
Rechts verweisen.

Stand: 12/2006
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